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Anlage  
Fachliche Bewährungsfeststellung
Beitrag zur fachlichen Bewährungsfeststellung

Anlass der Bewährungsfeststellung: 
 Laufbahnrechtliche Probezeit
 Zwischenfeststellung
 Endfeststellung

 Amt mit leitender Funktion

 Bewährung auf einem Dienstposten mit höher
bewerteter Funktion

 Bewährung nach Zulassung zu einer höheren
Laufbahn bei Besitz der Hochschulausbildung

 Bewährung nach Aufstieg

I.  Allgemeine Angaben 

Familienname, ggf. abweichender Geburtsname, Vorname 

Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Schwerbehindert/behindert mit einem Grad der Behinderung 
von mindestens 30 

Behörde oder Dienststelle  ja  nein 
falls ja, Schwerbehindertenvertretung ist beteiligt worden 
am: 

Organisationseinheit 

Bewährungszeitraum 

Bewährungszeitraum von - bis 

Unterbrechungszeitraum von - bis 

Dienstposten 

Bewährungszeitraum von - bis Dienstposten 1 

Bewährungszeitraum von - bis Dienstposten 2 

Bewährungszeitraum von - bis Dienstposten 3 

Entwurfsgespräch 

 Das Gespräch umfasste den nach Nummer 19.3 SchwbRL erforderlichen Inhalt. 

 Das Gespräch fand auf Wunsch der Beamtin oder des Beamten unter Hinzuziehung der Schwerbehindertenvertretung statt. 

Datum Name und Unterschrift der Entwerferin oder des Entwerfers 
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II. Bewährungsfeststellung

Aufgabenbeschreibung 

Angabe der den allgemeinen Aufgabenbereich im Bewährungszeitraum prägenden Tätigkeiten, der Sonderaufgaben von besonderem 
Gewicht sowie (gegebenenfalls) der Anzahl der unterstellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 

Feststellungsvermerk 

Die Beamtin/der Beamte hat sich 

 bewährt  nicht bewährt
               (mit Begründung) 

 besonders bewährt1
(mit Begründung) 

 noch nicht bewährt2

               (mit Begründung) 

III. Begründung

Begründung: 

IV. Sonstige Hinweise und Anmerkungen

Datum Name und Unterschrift der oder des Bewährungsfeststellenden 

V. Eröffnung 

Datum Unterschrift oder Kenntnisnahme der Beamtin oder des Beamten  

1  Nur im Falle der laufbahnrechtlichen Probezeit möglich. 
2  Nur im Falle der laufbahnrechtlichen Probezeit und beim Dienstposten mit höher bewerteter Funktion möglich. 


